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und gleichwertigen Strafsen if’c die Lage gleichgültig; find jedoch die Fronten in

ihrer Länge [ehr verfchieden, fo legt man den Eingang und mit ihm die Haupt—

treppe meii’c an die kürzere Front, da dann für die Treppe die gröfsere Tiefe des

Grundftückes zur Verfügung fteht. Bei diefer Lage if’t vorausgefetzt, dafs jedes Ge-

fchofs des Haufes nur eine Wohnung aufzunehmen beitimmt if’t. Sind die Strafsen

nicht gleichwertig, fo legt man den Eingang meif’t an die minderwertige, um an der

wertvolleren Strafse ein Zimmer nicht entbehren zu müffen.
Bei umfangreichen Wohnungen und auch dann, wenn zwei Wohnungen in

einem Gefchofs unterzubringen find, befindet fich die Treppe annähernd in der Mitte

des Haufes, befonders wenn die beiden Wohnungen nahezu gleichwertig fein follen.

Der Eingang liegt dann meif’c an einer der beiden Seiten, fo dafs man auf kürzeftem

Wege zur Treppe gelangt; nur in Ausnahmefällen wird er an der Ecke angeordnet

werden.
In der Regel wird die Ecke des Haufes gebrochen — abgeftumpft —— und in

den Obergefchoffen durch einen Ausbau —— Erker oder Balkon —- gefchmückt. Um
dies gut bewirken zu können, mufs die abgeftumpfte Ecke eine Länge von 3 bis

4 m, unter Umftänden auch mehr befitzen. Das Eckzimmer gilt dann meift als das

wertvollfte, weil es zwei Strafsen beherrfcht, obgleich es, insbefondere wenn es von

einem Vorplatze aus unmittelbar zugänglich fein foll, felbf’c bei nicht unbedeutenden

Abmeffimgen für die Möblierung ungünftig ii’c, da genügend lange Wandflächen
, fehlen, auch der Ofen den Raum

Fig. 302. felbl°c ftark beeinträchtigt.

Die Bebauung von Eckgrund-

‚— '| ; Rücken if’c teuerer und fchwieriger
{ als die von Zwifchenplätzen, erf’ce—

l;;_ ‘, res durch die Strafsenfronten, letz—

@ : teres meif°c durch zu geringe Hof-

'—f——r-——r—i abmeffungen bedingt, abgefehen

   

 

 

 

 

‘ “”" " l ‘ von den oft überaus unregelmäfsi-
g'en Bauplätzen felbft. Für den

Architekten zählt die Planbildung

zu den intereffantelten Aufgaben.

Nur wenig tiefe, einfeitig an—

gebaute Häufer find meift durch
Strafserfiegelungen — Straßenver-

breiterungen —— entf’canden.

_____lg___f _„__f____f —— „_„___‚__»__m Das im Grundrifs des Erd-

‘—4 ‘ gefchoffes in Fig. 302272) darge-
Miethans Z„ Heidelberg. fiellte, einfeitig angebaute Miethaus

E,dgefchoßm)_ in Heidelberg (Arch.: Bauer) dürfte

Arch.: Bauer. an der Strafsenfront die Länge von
18,00 m nicht überfchreiten.

Es enthält in jedem Gefchofs fechs Zimmer, Küche, Speifekammer, Bad und Abort, Haupt- und Dienft—

’treppe7 ferner gemeinfchaftliche Wafchküche im Keller und die für jede der drei Wohnungen nötigen

Esszim
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Kammern im Dachgefchofs. In letzterem befindet fich überdies noch eine Wohnung von drei Zimmern

und Zubehör.

272) Nach: Deutfche Bauz. 1885, S. 85.
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